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Die Integritdt unseres Handelns ist eine wesentliche Voraussetzung fur nachhaltig er-
folgreiches Wachstum. Wir sind uns unserer Rolle in der Gesellschaft und unserer Ver-
antwortung gegeniber unseren Geschaftspartnern sowie Aktiondren und Mitarbei-
tenden bewusst. Verantwortungsvolle Fihrung und Kontrolle, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und unseren Mitarbeitenden sowie die Ein-
haltung geltenden Rechts zdhlen zu den Eckpfeilern langfristigen Erfolgs. Unser Leit-
bild ist der 2002 eingefuhrte Deutsche Corporate Governance Kodex (,DCGK") in sei-
ner jeweils aktuellen Fassung.

In dieser Erklarung zur Unternehmensfihrung berichten Vorstand und Aufsichtsrat
der RWE Aktiengesellschaft (,RWE AG") gemeinsam gemdp §§ 289 f, 315d des Han-
delsgesetzbuches (HGB) im Einklang mit den Empfehlungen des DCGK in der Fassung
vom 28. April 2022, bekannt gemacht am 27. Juni 2022, Uber die Corporate Gover-
nance der RWE AG und ihrer Konzerngesellschaften (RWE AG und ihre Konzerngesell-
schaften zusammen ,RWE-Konzern®).

I. Entsprechenserklérung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemdf
§ 161 Aktiengesetz

Am 11. Dezember 2024 haben Vorstand und Aufsichtsrat der RWE AG die nachfol-
gende Entsprechenserklérung gemdaf § 161 AktG abgegeben:

»Vorstand und Aufsichtsrat der RWE Aktiengesellschaft geben nach pflichtgemdpRer
Prifung die folgende Erklérung ab:

Die RWE Aktiengesellschaft hat seit Abgabe der letzten Entsprechenserkldrung am
12. Dezember 2023 den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des
Bundesanzeigers am 27. Juni 2022 bekannt gemachten Empfehlungen der Regie-
rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (Kodexfassung vom
28. April 2022) vollumfénglich entsprochen und wird diesen auch kiinftig entspre-
chen.”

Auch an die Anregungen des DCCK fuhlt sich die RWE AG gebunden und entspricht
diesen mit folgender Ausnahme:

Gemadf Anregung A.8 des DCGK sollte der Vorstand im Falle eines Ubernahmeange-
bots eine auferordentliche Hauptversammlung einberufen, in der die Aktiondre Gber
das Ubernahmeangebot beraten und gegebenenfalls tiber gesellschaftsrechtliche
MaRnahmen beschliefen. Die Einberufung einer Hauptversammlung bedeutet fir ein
grofes, bérsennotiertes Unternehmen wie die RWE AG eine nicht unerhebliche organi-
satorische Herausforderung. Es ist fraglich, ob dieser Aufwand gerechtfertigt ist, wenn

zu erwarten ist, dass keine relevanten Beschlisse der Hauptversammlung zu fassen
sind. Die RWE AG behdilt sich daher vor, im Falle einer geplanten Ubernahme des Un-
ternehmens einzelfallabhdéngig Uber die Einberufung einer auerordentlichen Haupt-
versammlung zu entscheiden. Die aktuelle und frihere Entsprechenserklarungen der
RWE AG sind hier veroffentlicht.

Il. Unternehmensverfassung

Die RWE AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter HRB
14525, ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Essen. Als solche
verfugt sie Uber drei Organe: Hauptversammlung, Vorstand und Aufsichtsrat. Deren
jeweilige Befugnisse ergeben sich aus dem Gesetz, der Satzung sowie den Geschdafts-
ordnungen fur Vorstand und Aufsichtsrat. Die Satzung der RWE AG sowie die Ge-
schaftsordnungen fur Vorstand und Aufsichtsrat sind auf unserer Internetseite ein-
sehbar.

Die Aktiondre Uben ihre Rechte in der Hauptversammlung aus. Das duale FUihrungs-
system aus Vorstand und Aufsichtsrat zeichnet sich durch die strikte personelle Tren-
nung zwischen dem Vorstand als Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als Uberwa-
chungsorgan aus. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und kann
diese bei Vorliegen eines wichtigen Grundes auch wieder abberufen. Fir bestimmte in
der Satzung (§ 7) bzw. der Geschdaftsordnung des Aufsichtsrats (§ 8) festgelegte Ge-
schafte bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrats, ohne dass dieser be-
fugt ist, Manahmen der Geschaftsfihrung zu ergreifen. Der Vorstand informiert und
berichtet dem Aufsichtsrat regelmapig, zeitnah und umfassend. Bei RWE arbeiten
diese beiden Organe im Interesse des Unternehmens und des Konzerns konstruktiv
und vertrauensvoll zusammen.

Der RWE-Konzern ist dezentral aufgestellt und wird von der RWE AG gesteuert. Diese
hat die Funktion einer reinen Holdinggesellschaft und erfillt zentrale Aufgaben fur
ihre Tochtergesellschaften, die ihrerseits fir die operativen Geschaftstatigkeiten in
den verschiedenen Segmenten zustdndig sind. Weitere Informationen zu den Tochter-
gesellschaften der RWE AG und den verschiedenen Segmenten im RWE-Konzern ent-
halt unser jeweils aktueller Geschdftsbericht, der auf unserer Internetseite veroffent-
licht ist.
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1. Aktiondre und Hauptversammlung

Die Aktiondre der RWE AG nehmen ihre Rechte im Wesentlichen durch Beschlussfas-
sungen sowie ihr Rede- und Fragerecht in der Hauptversammlung wahr. Jede RWE-
Aktie gewdhrt eine Stimme.

Die Hauptversammlung beschlieft unter anderem Uber die Verwendung des Bilanzge-
winns, die Entlastung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung des
Abschlussprifers, die Wahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat, Satzungsénde-
rungen, die Billigung des VergUtungsberichts und des Vergltungssystems flr die Vor-
standsmitglieder, die Vergutung der Aufsichtsratsmitglieder sowie Kapitalmanah-
men.

Der Versammlungsleiter ist generell bestrebt, die Dauer der Hauptversammlung auf
vier bis sechs Stunden zu begrenzen.

Im Geschdftsjahr 2024 hat die RWE AG auf Basis der in der Hauptversammlung am
4. Mai 2023 beschlossenen Satzungsermdchtigung eine rein virtuelle Hauptver-
sammlung ohne physische Prdsenz der Aktiondre oder ihrer Bevollmdchtigten abge-
halten. Die RWE-Hauptversammlung ist in voller Lange auf unserer Internetseite live
fur unsere Aktiondre und die interessierte Offentlichkeit bertragen worden. Die Aktio-
ndre oder ihre Bevollimdachtigten hatten die Wahl, ihr Stimmrecht per Briefwahl oder
durch Bevollmé&chtigung der Stimmrechtsvertreter der RWE AG auszulben. Die Ta-
gesordnung der Hauptversammlung sowie die weiteren vom Gesetz flr die Hauptver-
sammlung vorgesehenen Unterlagen und Berichte einschlieflich des Geschéftsbe-
richts sind vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite
der Gesellschaft zu finden/verfugbar.

2. Vorstand

Mitglieder und ZusammensetzungDer Vorstand der RWE AG setzte sich zum 31. De-
zember 2024 aus folgenden drei Mitgliedern zusammen:

Dr. Markus Krebber (*1973)
Mitglied des Vorstands seit 1. Oktober 2016
Vorstandsvorsitzender seit 1. Mai 2021

Ressorts: Group Communications & Public Affairs, Energy Transition & Regulatory Af-
fairs, Legal, Compliance & Insurance, Mergers & Acquisitions, Strategy & Sustainability

Dr. Michael Muller (*1971)
Mitglied des Vorstands seit 1. November 2020

Ressorts: Accounting, Controlling & Risk Management, Finance & Credit Risk, Investor
Relations, Tax

Katja van Doren (*1966)
Mitglied des Vorstands seit 1. August 2023
Arbeitsdirektorin

Ressorts: Human Resources, Information Technology, Internal Audit & Security, Cor-
porate Transformation

Die Lebenslaufe der Mitglieder des Vorstands sowie Angaben zu Mandaten, die die
Mitglieder des Vorstands auferhalb des Vorstands wahrnehmen, kénnen auf unserer
Internetseite eingesehen werden. Solche Mandate sowie sonstige Nebentdtigkeiten
durfen die Mitglieder des Vorstands nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats der RWE
AG Ubernehmen.

Die Vorstandsmitglieder der RWE AG sind verpflichtet, dem Aufsichtsrat gegentber

Interessenkonflikte unverziglich offenzulegen und die Ubrigen Vorstandsmitglieder

hiertber zu informieren. Im Geschaftsjahr 2024 haben die Mitglieder des Vorstands
keine Interessenkonflikte angezeigt.

Die Erstbestellung von Vorstandsmitgliedern erfolgt in der Regel fur léngstens drei
Jahre. Eine Wiederbestellung fraher als ein Jahr vor Ablauf der Bestelldauer bei gleich-
zeitiger Aufhebung der laufenden Bestellung erfolgt nur bei Vorliegen besonderer
Umstdande.

Arbeitsweise des Vorstands

Der Vorstand der RWE AG hat sich eine Geschaftsordnung gegeben, die auf unserer
Internetseite veréffentlicht ist. Die Geschéftsordnung des Vorstands regelt insbeson-
dere, welche besonderen Aufgaben der Vorstandsvorsitzende hat, welche Angelegen-
heiten dem Gesamtvorstand obliegen, wie die Beschlussfassung im Gremium zu erfol-
gen hat und welche Beschlussmehrheiten im Einzelfall erforderlich sind. Jedes Vor-
standsmitglied fuhrt seine Ressorts eigenverantwortlich. Die Einteilung der
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Ressortzustandigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder ist im Geschaftsvertei-
lungsplan festgelegt. Ressortubergreifende Mafinahmen und Geschdfte finden in en-
ger Abstimmung zwischen den Vorstandsmitgliedern statt.

Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung fur die Ge-
schaftsfihrung der RWE AG und die Leitung des RWE-Konzerns. Dabei arbeiten sie
kollegial zusammen und unterrichten sich gegenseitig Gber wichtige Mafnahmen und
Vorgdénge in ihren Vorstandsbereichen.

In der Regel kommt der Vorstand alle zwei Wochen zu einer Prdsenzsitzung zusam-
men. Uber anstehende Themen wird er durch die jeweils zustéindigen Fachbereiche
informiert. Uber die Sitzungen des Vorstands werden Protokolle angefertigt. Die
schlanke Aufstellung des Gremiums mit drei Mitgliedern erleichterte es den Vor-
standsmitgliedern sich bei Bedarf auch auerhalb der Prasenzsitzungen kurzfristig
untereinander abzustimmen. Vorstandsausschusse hat der Vorstand der RWE AG aus
diesem Grund nicht eingerichtet.

Unternehmensfiihrung

Im Sinne einer transparenten Unternehmensfihrung informiert die RWE AG in den
Geschdaftsberichten, Halbjahresberichten und Quartalsmitteilungen Gber die relevan-
ten Konzernkennzahlen sowie die Tdatigkeit und die Entscheidungen des Vorstands.
Die Veroffentlichungstermine dieser Publikationen enthdlt unser Finanzkalender. In-
vestoren, Finanzanalysten, Aktiondrsvereinigungen, sonstige Kapitalmarktteilnehmer
sowie die Medien werden zusdatzlich regelmdpig Uber die Lage des Unternehmens,
zum Beispiel durch Bilanzpressekonferenzen und Analystenkonferenzen, die live im
Internet Ubertragen werden, Vor-Ort-Besuche bei Investoren, Kapitalmarkttage etc.,
informiert. Daneben teilt die RWE AG anlassbezogen Ereignisse des Konzerns mit, die
far den Kapitalmarkt von Bedeutung sind. Diese Mitteilungen sind auf unserer Inter-
netseite hier abrufbar.

Als bedeutender Akteur im Energiemarkt Gbernimmt RWE Verantwortung fur die Ge-
staltung einer nachhaltigen Zukunft. Die sich daraus ergebenden Anforderungen er-
fallen wir gewissenhaft. Im Vordergrund stehen dabei die Aspekte Umwelt, Soziales
und Unternehmensfthrung (Environment, Social, Governance, kurz: ESG), die Kernele-
mente der Unternehmensstrategie von RWE darstellen. Was wir tun, um unserer ge-
sellschaftlichen Verantwortung und den vielfdltigen Erwartungen unserer Stakeholder
gerecht zu werden, dokumentieren wir im Nachhaltigkeitsbericht, der Bestandteil un-
seres Geschdftsberichts ist. Auf unserer Internetseite sind der jeweils aktuelle

Geschdftsbericht sowie weiterfUhrende Informationen zum Thema Nachhaltigkeit zu-
gdnglich.

Compliance hat bei RWE einen hohen Stellenwert. Das geplante Wachstum im Rah-
men unserer Growing Green Strategie wollen wir im Einklang mit geltendem Recht un-
ter Wahrung unserer eigenen Werte und Grundsdtze erreichen. Das bedeutet selbst-
versténdlich, dass wir Gesetze und unternehmensinterne Vorgaben und Richtlinien
einhalten. Um VerstdRen gegen gesetzliche Bestimmungen vorzubeugen, verflugt der
RWE-Konzern Uber ein an seiner Risikolage ausgerichtetes Compliance-Manage-
ment-System (,CMS"). Das CMS zielt schwerpunktmaRig auf die Prévention von Kor-
ruption und Bestechung ab. Gesteuert wird es durch den Chief Compliance Officer.
Fur Konzerngesellschaften im In- und Ausland sind Compliance Officer bestellt, die
auf eine einheitliche Umsetzung der konzernweiten Compliance-Vorgaben hinwirken
und deren Einhaltung Gberwachen. Die Compliance Officer berichten an den Chief
Compliance Officer, der wiederum Vorstand und Prifungsausschuss des Aufsichts-
rats der RWE AG regelmdRig Gber Compliance-relevante Themen informiert.

Compliance heif3t fUr uns neben der Einhaltung von Gesetzen, dass wir ethische Stan-
dards und Grundsdtze beachten, zu denen sich das Unternehmen freiwillig verpflich-
tet. MaRgeblich hierfur ist unser konzernweit geltender Verhaltenskodex. Die Prinzi-
pien dieses Kodex sind eng an die des Global Compact der Vereinten Nationen ange-
lehnt und tragen zum verantwortungsbewussten und gesetzestreuen Handeln bei.

Im Falle von vermuteten oder tatséchlichen Rechtsverstéfen kénnen Mitarbeitende
entsprechend den Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes Uber Hinweiskandle die
Compliance-Verantwortlichen informieren, auf Wunsch auch anonym. Zusétzlich be-
steht die Mdglichkeit, einen unabhdngigen externen Ansprechpartner einzuschalten.
Diese Méglichkeit steht dabei nicht nur Mitarbeitenden, sondern auch Dritten, etwa
Lieferanten oder anderen Geschdftspartnern, offen.

Grundvoraussetzung einer guten Corporate Governance ist das systematische Erfas-
sen, Bewerten und Steuern von Risiken. Entsprechend den gesetzlichen Anforderun-
gen hat der Vorstand der RWE AG flr den Konzern ein professionelles Risikomanage-
mentsystem und internes Kontrollsystem eingerichtet, die beide auch nachhaltigkeits-
bezogene Ziele abdecken. Entsprechende Prozesse und Risikokontroll-Matrizen in Be-
zug auf relevante Nachhaltigkeits-KPIs (Key Performance Indicators) sind implemen-
tiert. Im Geschdftsbericht informieren wir darlber, wie diese Systeme ausgestaltet
sind und welche aktuellen wesentlichen Risiken und Chancen wir identifiziert haben.
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Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat von RWE arbeiten zum Wohle des Unternehmens vertrau-
ensvoll zusammen und stehen in regelmdaRigem und engem Kontakt miteinander. Der
Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmdpig, zeitnah und umfassend Uber die we-
sentlichen Aspekte der Strategie, der Planung, der Geschdftsentwicklung, der Risiko-
lage, des Risikomanagements und der Compliance. Er hélt ihn Gber die aktuelle Er-
tragslage sowie bedeutende Geschdéftsvorfalle auf dem Laufenden. Etwaige Abwei-
chungen vom geplanten Geschaftsverlauf werden dabei eingehend erldutert und be-
grundet. Der Vorstand steht auch auferhalb von Sitzungen in regelmdpigem Aus-
tausch mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Er berichtet ihm unverziglich Gber
wesentliche Geschdaftsvorfdlle und berét mit ihm zu Fragen der Strategie, der Ge-
schaftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements sowie der Compli-
ance.

Der Aufsichtsrat hat einen Katalog von Geschdaften definiert, die der Vorstand nur mit
seiner Zustimmung vornehmen darf. Zustimmungsbedurftige Geschafte sind sowohl
in der Satzung der RWE AG als auch in der Geschdéftsordnung des Aufsichtsrats gere-
gelt.

Aktienkdufe des Vorstands

Die Mitglieder des Vorstands sind nach Artikel 19 der EU-Marktmissbrauchsverord-
nung verpflichtet, Kaufe und Verkdufe von RWE-Aktien zu melden. Im vergangenen
Geschaftsjahr 2024 wurden folgende Kéufe getdtigt:

e Markus Krebber: 30.000 RWE-Aktien zum Gesamtpreis von 951.012,02 €
e Michael Muller: 2.000 RWE-Aktien zum Gesamtpreis von 67.700,00 €

e Katjavan Doren: 12.500 RWE-Aktien zum Gesamtpreis von 380.386,50 €

Samtliche Kaufe wurden gemap Artikel 19 der EU-Marktmissbrauchsverordnung
fristgerecht verdffentlicht und sind auf unserer Internetseite einsehbar.

Verglitung der Vorstandsmitglieder

GemdR § 120a Absatz 1 AktG ist das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergitungssys-
tem fur die Vorstandsmitglieder bei jeder wesentlichen Anderung, mindestens jedoch
alle vier Jahre der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen. Das derzeitige Vergu-
tungssystem fur den Vorstand gilt seit dem 1. Januar 2021 und ist von der Hauptver-
sammlung am 28. April 2021 mit einer Mehrheit von 93,19 % gebilligt worden. Das
Vergutungssystem fur den Vorstand wird derzeit Uberarbeitet. Das Uberarbeitete Ver-
gUtungssystem wird der Hauptversammlung am 30. April 2025 zur Billigung vorge-
legt werden.

Uber die Vergutung des Vorstands berichtet RWE im jeweils aktuellen Vergiitungsbe-
richt. Der Bericht fur das Geschaftsjahr 2023 ist von der PricewaterhouseCoopers
GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft Uber die gesetzlichen Anforderungen hinaus
inhaltlich umfassend gepruaft und von der Hauptversammlung am 3. Mai 2024 mit ei-
ner Mehrheit von 94,81 % gebilligt worden.

Informationen zum geltenden Vergltungssystem fur die Vorstandsmitglieder sowie
der aktuelle Vergutungsbericht sind auf unserer Internetseite zugénglich.

3. Aufsichtsrat

Mitglieder und Zusammensetzung

Der Aufsichtsrat der RWE AG hat zwanzig Mitglieder und ist gemap Mitbestimmungs-
gesetz (MitbestG) zu gleichen Teilen mit Vertretern der Anteilseigner und der Arbeit-
nehmer besetzt. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Dr. Werner Brandt, stellvertreten-
der Vorsitzender ist Ralf Sikorski. Uber die Mitglieder des Aufsichtsrats und ihre Le-
benslaufe informieren wir im Geschaftsbericht und auf unserer Internetseite. Dort ist
auch aufgefuhrt, seit wann die einzelnen Mitglieder dem Gremium angehéren, welche
zusatzlichen Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsréten und in ver-
gleichbaren in- und ausléndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sie
wahrnehmen und welche Kompetenzen sie in den Aufsichtsrat einbringen, die fur die
Aufsichtsratsarbeit bei RWE von besonderer Bedeutung sind.

Im Geschdaftsjahr 2024 gab es drei Wechsel im Aufsichtsrat der RWE AG sowie eine
Wiederwahl. Die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder Ute Gerbaulet, Prof. Dr.-Ing.
Dr.-Ing. E. h. Hans-Peter Keitel, Dr. Erhard Schipporeit und Ullrich Sierau endeten mit
Beendigung der Hauptversammlung am 3. Mai 2024. Ute Gerbaulet wurde fur die
Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung 2027 als Mitglied des Aufsichtsrats
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wiedergewdhlt. Hans-Peter Keitel, Erhard Schipporeit und Ullrich Sierau haben sich
dagegen nicht erneut zur Wahl gestellt. Hans-Peter Keitel und Erhard Schipporeit hat-
ten die Regelaltersgrenze fur Aufsichtsratsmitglieder von 72 Jahren wéhrend ihrer
Amtszeit Uberschritten. Ullrich Sierau gehérte dem Aufsichtsrat mehr als zwolf Jahren
an und war damit nicht mehr als unabhéngig anzusehen. An ihrer Stelle hat die Haupt-
versammlung Dr. Frank Appel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Telekom
AG, Prof. Jérg Rocholl, PhD, Prasident der European School of Management and
Technology (ESMT Berlin) und Thomas Westphal, Oberblurgermeister der Stadt Dort-
mund, fur die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung 2027 neu in den Auf-
sichtsrat gewdhilt.

Im Rahmen eines Onboarding-Prozesses werden neue Aufsichtsratsmitglieder mit
dem Geschaftsmodell des Unternehmens, den Strukturen des RWE-Konzerns und den
far ihre Arbeit relevanten Themen vertraut gemacht. Das im Rechtsbereich der RWE
AG angesiedelte Board Office koordiniert den Einarbeitungsprozess, informiert die
Mitglieder umfassend Gber ihre Rechte und Pflichten und unterstutzt sie insbesondere
in der Anfangsphase durch persénliche Gesprache. Darlber hinaus unterstitzt das
Board Office den Aufsichtsrat bei der Vorbereitung, Durchfihrung und Nachbereitung
seiner Sitzungen und beim regelmdpigen Informationsaustausch.

Arbeitsweise des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu
beraten und zu Uberwachen. Er ist intensiv bei der Unternehmens- und Nachhaltig-
keitsstrategie sowie bei sonstigen wichtigen Entscheidungen eingebunden. Die Grund-
s@tze der Zusammenarbeit des Aufsichtsrats sind in der Geschdftsordnung des Auf-
sichtsrats verankert.

Der Aufsichtsrat hat im Geschaftsjaohr 2024 sémtliche Aufgaben wahrgenommen, die
ihm nach Gesetz oder Satzung obliegen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Un-
ternehmens beraten sowie dessen Handeln mit grofRer Sorgfalt Gberwacht und war in
alle grundlegenden Entscheidungen eingebunden. Der Vorstand informierte ihn regel-
maRig, umfassend und zeitnah Uber die wesentlichen Aspekte der Geschaftsentwick-
lung, die Ertragslage sowie etwaige Risiken und deren Management. Der Vorsitzende
des Aufsichtsrats stand in engem Kontakt mit dem Vorstand. Ereignisse von auReror-
dentlicher Bedeutung fur die Lage und Entwicklung des Konzerns konnten somit ohne
Zeitverzug eroértert werden.

Der Aufsichtsrat hat seine Entscheidungen auf Grundlage umfassender Berichte und
Beschlussvorschlage des Vorstands getroffen. Er hatte ausreichend Gelegenheit, sich

im Plenum und in den Ausschissen mit den Berichten und Beschlussvorschlégen des
Vorstands zu befassen. Uber Projekte und Vorgdnge von besonderer Bedeutung oder
Dringlichkeit wurde er vom Vorstand in auferordentlichen Sitzungen und auch aufer-
halb der Sitzungen informiert. Der Aufsichtsrat hat alle nach Gesetz oder Satzung er-
forderlichen Beschlusse gefasst, mitunter auch im Umlaufverfahren.

Der Aufsichtsrat hielt im Jahr 2024 sechs Sitzungen ab, darunter eine konstituierende
Sitzung unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung 2024, sowie eine aufler-
ordentliche Sitzung. Die Vertreter der Anteilseigner- und der Arbeitnehmerseite haben
sich zu den Tagesordnungspunkten der Plenumssitzungen in separaten Vorbespre-
chungen beraten. Der Aufsichtsrat tagte zeitweise auch ohne den Vorstand.

Im Geschdaftsjahr 2024 hat kein Mitglied des Aufsichtsrats einen Interessenkonflikt
angezeigt. Es wurden im Geschaftsjahr 2024 auch keine Vertrdge zwischen Mitglie-
dern des Aufsichtsrats und der RWE AG geschlossen.

Ein wichtiges Instrument der Investor-Relations-Arbeit sind Gesprdche mit institutio-
nellen Anlegern, die hdufig im Rahmen von Roadshows oder Konferenzen stattfinden.
Auch der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Werner Brandt, fuhrt im Rahmen von Corpo-
rate-Governance-Roadshows regelmdpig Gespréche mit Finanzanalysten, Investoren
und anderen Kapitalmarktteilnehmern.

Detaillierte Informationen zur Arbeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschisse kénnen
Sie dem jeweils aktuellen Bericht des Aufsichtsrats entnehmen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind gehalten, die fur die Erflllung ihrer Aufgaben er-
forderlichen Aus- und FortbildungsmaRnahmen eigenverantwortlich wahrzunehmen
und setzen dies in stdndiger Praxis um. RWE unterstutzt sie dabei. Das Unternehmen
veranstaltet regelmdRig Informationsforen, in denen sich die Aufsichtsratsmitglieder
zu fur sie wichtigen Themengebieten fortbilden kénnen.

Im Geschdaftsjahr 2024 fanden zwei Informationsveranstaltungen fur den Aufsichts-
rat statt. Im Juni wurde das Geschdftsmodell der RWE Renewables Europe & Australia
GmbH vorgestellt, wéhrend im September die RWE Clean Energy, LLC im Fokus stand.
Beide zdhlen zu den fuhrenden Unternehmen flr erneuerbare Energien, RWE Clean
Energy, LLC in den USA und die RWE Renewables Europe & Australia GmbH in Europa
und Australien. Wahrend der Veranstaltungen erhielt der Aufsichtsrat umfassende
Einblicke in die gesamte Wertschépfungskette beider Unternehmen - von der Projekt-
konzeption und -entwicklung Gber den Bau bis hin zum Betrieb und der Instandhaltung
von Erzeugungsanlagen. Erganzt wurden diese Einblicke durch detaillierte Informatio-
nen zu Finanzkennzahlen, Wachstumsstrategien sowie Lésungsansdtzen fur die


https://www.rwe.com/-/media/RWE/documents/05-investor-relations/corporate-governance/2024/geschaeftsordnung-fuer-den-aufsichtsrat-2024.pdf
https://www.rwe.com/-/media/RWE/documents/05-investor-relations/corporate-governance/2024/geschaeftsordnung-fuer-den-aufsichtsrat-2024.pdf
https://www.rwe.com/investor-relations/corporate-governance/vorstand-und-aufsichtsrat/

Herausforderungen der Branche. Die Kosten fir diese Fortbildungsmafnahmen wur-

den von RWE Ubernommen.
Personalausschuss
Ausschusse des Aufsichtsrats )
Dr. Werner Brandt (Vorsitz)

Derzeit existieren sechs sténdige Aufsichtsratsausschiisse: Dr. Frank Appel (seit 3. Mai 2024)
Sandra Bossemeyer
- das Prasidium, Dr. Hans Bunting (bis 3. Mai 2024)
- der Prufungsausschuss, Harald Louis
- der Personalausschuss, Ralf Sikorski
- der Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss, Hauke Stars
- der Nominierungsausschuss und
- der Vermittlungsausschuss gemap § 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz. Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss
Der Nominierungsausschuss ist ausschlieRlich mit Vertretern der Anteilseigner be- Dr. Werner Brandt (Vorsitz)
setzt. Der Aufsichtsrat wird regelméRig Gber die Arbeit der Ausschisse durch den je- Dr. Frank Appel (seit 3. Mai 2024)
weiligen Ausschussvorsitzenden unterrichtet. Michael Bochinsky
Dr. Hans Bunting
Die Aufgaben und die Zusammensetzung der Ausschusse sind in §§ 10 ff. der Ge- Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hans-Peter Keitel (bis 3. Mai 2024)
schaftsordnung des Aufsichtsrats beschrieben. Die Ausschusse des Aufsichtsrats wa- Harald Louis
ren im Geschaftsjahr 2024 wie folgt besetzt: Dagmar Paasch
. Ralf Sikorski
Prasidium

Helle Valentin

Dr. Werner Brand (Vorsitz)

! ) Nominierungsausschuss
Dr. Frank Appel (seit 3. Mai 2024)

Ute Gerbaulet Dr. Frank Appel (Vorsitz) (seit 3. Mai 2024)

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hans-Peter Keitel (bis 3. Mai 2024) Dr. Werner Brandt

Reiner van Limbeck Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hans-Peter Keitel (bis 3. Mai 2024)
Dirk Schumacher Thomas Kufen (seit 3. Mai 2024)

Ralf Sikorski Hauke Stars

Priufungsausschuss Vermittlungsausschuss gemdf § 27 Absatz 3 MitbestG
Mag. Dr. h. c. Monika Kircher (Vorsitz) Dr. Werner Brandt (Vorsitz)

Michael Bochinsky Thomas Kufen

Dr. Hans Bunting (seit 3. Mai 2024) Ralf Sikorski

Matthias Dirbaum Marion Weckes

Dagmar Paasch

Dr. Erhard Schipporeit (bis 3. Mai 2024)
Ullrich Sierau (bis 3. Mai 2024)
Thomas Westphal (seit 3. Mai 2024)



Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats

Entsprechend der Empfehlung des DCGK pruft der Aufsichtsrat regelmapig die Effizi-
enz seiner Tatigkeit, insbesondere wie wirksam das Gremium insgesamt und seine
Ausschusse ihre Aufgaben erfullen. Die letzte Selbstbeurteilung fand im Zeitraum Sep-
tember bis Dezember 2024 statt. Diese hat ergeben, dass der Aufsichtsrat seine Zu-
sammenarbeit insgesamt als vertrauensvoll, inklusiv und wertschétzend, mit einer of -
fenen und konstruktiven Diskussionskultur beschreibt. Die Einbindung durch den Vor-
stand nehmen die Mitglieder des Aufsichtsrats als umfassend und ausreichend infor-
mativ wahr. Auch die Zusammenarbeit in den Ausschissen und die Arbeit an strategi-
schen, Nachhaltigkeits- und ESG-Themen wurde als positiv und zukunftsweisend be-
schrieben.

Als Ergebnis der Selbstbeurteilung wurde angeregt, die internationale Erfahrung (mit
einem Schwerpunkt auf USA/GroRbritannien) im Aufsichtsrat weiter auszubauen, die
Transparenz im Talentmanagement und bei der Nachfolgeplanung zu erhéhen und in
der strategischen Diskussion einen besonderen Schwerpunkt auf die zukinftige Posi-
tionierung des RWE-Konzerns zu setzen. Diese Vorschlége zielen darauf ab, die be-
reits gut funktionierende Zusammenarbeit im Aufsichtsrat weiter zu optimieren. Der
Aufsichtsrat arbeitet bereits daran, die Anregungen aus der Selbstbeurteilung in sei-
ner zukUnftigen Arbeit umzusetzen.

Vergiitung des Aufsichtsrat

Die Vergutung des Aufsichtsrats ist in § 12 der Satzung der RWE AG geregelt. Die Mit-
glieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Vergutung. Eine zusatzliche variable Ver-
gUtung wird nicht gewdhrt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben eine Selbstver-
pflichtungserklarung abgegeben, nach der sie 25 % ihrer Gesamtvergltung (vor Steu-
ern) - vorbehaltlich etwaiger Verpflichtungen zur Abfuhrung der Vergutung - fur den
Kauf von RWE-Aktien einsetzen und diese Aktien fur die Dauer ihrer Mitgliedschaftim
Aufsichtsrat der RWE AG halten mUssen. Dieser Selbstverpflichtung sind die Mitglieder
des Aufsichtsrats im Geschdaftsjohr 2024 nachgekommen.

Die Aufsichtsratsmitglieder der RWE AG sind gemap Artikel 19 der EU-Marktmiss-
brauchsverordnung verpflichtet, Kéufe und Verkdufe von RWE-Aktien zu melden. Im
Jahr 2024 wurden von Mitgliedern des Aufsichtsrats ausschlielich Aktienkdufe ge-
meldet. Diese dienten dazu, der oben erlduterten Selbstverpflichtung nachzukommen.
Sa@mtliche Aktiengeschdfte, die uns gemeldet wurden, sind fristgerecht gemaf den
gesetzlichen Anforderungen europaweit bekannt gemacht worden.

Detaillierte Angaben zur Vergitung des Aufsichtsrats und zur Hohe der individuellen
BezUge finden sich im Vergutungsbericht. Den fur das Geschaftsjahr 2024 erstellten
Bericht werden wir von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft, umfas-
send inhaltlich prifen lassen und der Hauptversammlung 2025 zur Billigung vorlegen.
Der jeweils aktuelle Vergltungsbericht sowie der letzte Vergutungsbeschluss gemap

§ 113 Absatz 3 AktG sind auf unserer Internetseite veroffentlicht. Da der letzte Vergu-
tungsbeschluss in der Hauptversammlung am 28. April 2021 gefasst wurde, wird die
Hauptversammlung 2025 gemdR den Vorgaben von § 113 Absatz 3 AktG turnusma-
Rig Uber die Vergutung der Aufsichtsratsmitglieder beschliefen.

11l Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Ménnern an Fithrungspositionen

Die Anzahl der Frauen in FGhrungspositionen der RWE AG erhdht sich kontinuierlich.
Diese Entwicklung soll sich weiter fortsetzen. Nach MaRgabe des zweiten Fihrungspo-
sitionengesetzes (FUPoG II) hat der Vorstand von RWE das Ziel festgelegt, dass die
erste FUhrungsebene in der Konzernholding bis spétestens 30. Juni 2027 zu mindes-
tens 31,25 % aus Frauen besteht. Der Zielwert fir die zweite Fihrungsebene betragt
29 %. Zur ersten Fuhrungsebene zdhlen Angestellte mit Personalverantwortung und
direkter Berichtslinie zum Vorstand. Die zweite FUhrungsebene umfasst Angestellte
mit Personalverantwortung und direkter Berichtslinie zur ersten Fihrungsebene. Zum
31. Dezember 2024 lag der Frauenanteil in der ersten Fihrungsebene der RWE AG
bei 35,7 % und in der zweiten Fuhrungsebene bei 28 %. Die nachgeordneten Konzern-
gesellschaften haben jeweils eigene Ziele festgelegt. Um mehr Frauen in Fihrungspo-
sitionen zu bringen, gilt fur die Besetzung dieser Stellen in der RWE AG, dass mindes-
tens eine Frau auf der finalen Auswahlliste stehen muss. DarUber hinaus Uberprifen
wir regelmdpig unsere Talentprogramme, um eine reprdsentative Beteiligung sicher-
zustellen. Elternzeitcoaching und flexible Arbeitszeitmodelle wie Teilzeit, Gleitzeit und
mobiles Arbeiten férdern die Vereinbarkeit von Karriere und familidren Verpflichtun-
gen. Dartber hinaus bietet unser Frauennetzwerk wertvolle Unterstitzung und direkte
Feedbackméglichkeiten, um Frauen in ihrer Karriere zu starken.


https://www.rwe.com/investor-relations/corporate-governance/verguetungen/

IV. Diversitétskonzepte fur Vorstand und Aufsichtsrat

Diversitatskonzept und Nachfolgeplanung im Vorstand

Der Aufsichtsrat hat ein Anforderungsprofil fur Vorstandsmitglieder beschlossen, das
die Diversitat im Gremium férdern soll. Diversitat soll in erster Linie dadurch erreicht
werden, dass Personen mit unterschiedlichen, sich gegenseitig ergéinzenden Profilen
ausgewdhlt werden, insbesondere im Hinblick auf die Berufs- und Lebenserfahrung .

Auf Grundlage des Anforderungsprofils berlcksichtigt der Aufsichtsrat bei der Bestel-
lung von Vorstandsmitgliedern insbesondere die nachfolgenden Aspekte:

«  Der Aufsichtsrat verfolgt das Ziel, mindestens den bestehenden Anteil an
Frauen im Vorstand zu halten.

« Im Vorstand soll eine profunde Kenntnis des &ffentlichen Sektors, insbeson-
dere der Politik (soweit fur den Energiesektor relevant) in Deutschland, so-
wohl auf kommunaler, Lander- und Bundesebene vertreten sein. Entspre-
chender Sachverstand soll auch fur die Ebene der EU und in Bezug auf an-
dere Lander, die fur die geschdaftliche Entwicklung von RWE von besonderer
Bedeutung sind, vertreten sein.

«  Im Hinblick auf die internationale Tatigkeit von RWE sollen dem Vorstand
auch in angemessenem Umfang Personlichkeiten mit internationaler Erfah-
rung namentlich aus dem Energiesektor angehéren.

«  DerVorstand soll in seiner Gesamtheit Uber eine langjahrige Fuhrungserfah-
rung in der Wirtschaft, insbesondere in Unternehmensleitungen verfigen.

» Insoweit soll der Vorstand auch Uber die Fahigkeit verflgen, die strategische
Ausrichtung des Unternehmens weiterzuentwickeln und fur deren Umset-
zung zu sorgen sowie ein angemessenes Risikomanagement und Risikocon-
trolling im Unternehmen einzurichten und zu unterhalten.

«  Daneben sollen die Mitglieder des Vorstands, unter BerUcksichtigung der un-
ternehmensspezifischen Situation, moglichst spezielle Kenntnisse und Fuh-
rungserfahrung haben, die fur die Geschdftstatigkeit von Bedeutung sind.
Bei Vorschlagen fur Kandidaten ist auf eine ausgewogene Zusammenset-
zung zu achten, so dass die gewlnschten Kenntnisse im Vorstand méglichst
breit vertreten sind.
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« Im Falle einer anstehenden Neubesetzung ist zundchst zu prifen, welche der
wunschenswerten Fachkenntnisse im Vorstand fehlen oder verstarkt werden
sollen. Es sind Kandidaten zu identifizieren, die Uber diese Fachkenntnisse
verflugen. Dabei ist im Rahmen der Nachfolgeplanung auch die festgelegte
Altersgrenze fir Vorsténde zu berUcksichtigen. Die Regelaltersgrenze errei-
chen Vorstandsmitglieder von RWE mit 63 Jahren. Danach ist eine Wieder-
bestellung fur jeweils ein Jahr méglich, maximal jedoch bis zur Vollendung
des 65. Lebensjahres.

Eine angemessene Vertretung der Geschlechter wird nach Mafgabe der vom Auf-
sichtsrat beschlossenen Zielquote fur den Frauenanteil im Vorstand bertcksichtigt.
Bei der aktuellen Besetzung des Vorstands betrégt der Anteil von Frauen im Gremium
33,3 %. Der Wert entspricht damit der Zielquote, die der Aufsichtsrat fur den Erful-
lungszeitraum bis Juni 2027 beschlossenen hat.

Der Aufsichtsrat ist bestrebt, bei einem sich abzeichnenden Ausscheiden von Vor-
standsmitgliedern frihzeitig mit der Nachfolgeplanung zu beginnen. Der Personal-
ausschuss befasst sich in seinen Sitzungen mit der langfristigen Nachfolgeplanung
und den erforderlichen Eignungskriterien zuklnftiger Kandidaten. Er tut dies losgeldst
davon, ob Positionen neu zu besetzen sind. Zentrale Eignungskriterien bei der Auswahl
von Kandidaten fur die langfristige Nachfolgeplanung sind vor allem die fachliche
Qualifikation fur das zu Gbernehmende Ressort, die Filhrungskompetenzen, die bishe-
rigen Leistungen und die Branchenkenntnisse. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und
der Vorstandsvorsitzende tauschen sich dazu ebenfalls regelmd&gig aus und beziehen
dabei auch die aktuelle Zusammensetzung des Vorstands, die Anzahl der Ressorts
und mogliche Nachbesetzungen mit ein.

Mit welchem der geeigneten Kandidaten eine Vorstandsposition letztlich besetzt wird,
entscheidet der Aufsichtsrat im Unternehmensinteresse und unter Wurdigung der Be-
sonderheiten des Einzelfalls. Der Aufsichtsrat prift dartber hinaus laufend, ob die am-
tierenden Vorstandsmitglieder die vorgenannten Kriterien (weiterhin) erfullen und ob
der Vorstand insgesamt angemessen zusammengesetzt ist. Daneben begutachtet er
turnusmapig, ob die Zielvorgaben des Anforderungsprofils noch sachgerecht sind.



Kompetenzprofil und Diversitétskonzept im Aufsichtsrat

Wie der Vorstand ist auch der Aufsichtsrat so zusammenzusetzen, dass seine Mitglie-
der insgesamt Uber die zur ordnungsgemdpRen Wahrnehmung der Aufgaben erforder-
lichen Kenntnisse, Fahigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfiigen. Auferdem ist die
gesetzliche Geschlechterquote von mindestens 30 % Frauen im Gremium einzuhalten.
Diese Quote wurde erstmals bei den Wahlen zum Aufsichtsrat im Jahr 2016 erreicht.
Seit den Wahlen zum Aufsichtsrat im Jahr 2021 liegt der Frauenanteil bei

35 %. Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll auf Vielfalt (Diversitat), insbe-
sondere in den Bereichen Sachverstand, Berufs- und Lebenserfahrungen sowie Inter-
nationalitét geachtet werden.

Um die erforderlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und fachlichen Erfahrungen abbilden
zu kénnen, hat der Aufsichtsrat der RWE AG konkrete Ziele fur seine Zusammenset-
zung benannt und ein Kompetenzprofil erarbeitet, welches kontinuierlich und entspre-
chend den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex weiterentwi-
ckelt wird. Zuletzt wurde das Kompetenzprofil durch Beschluss vom 9. Dezember
2022 angepasst.

Bei seinen Wahlvorschldgen an die Hauptversammlung bertcksichtigt der Aufsichts-
rat die von ihm festgelegten Ziele fur die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und
strebt gleichzeitig die Erfullung des Kompetenzprofils fur das Gesamtgremium an.
Oberstes Ziel fur die Besetzung des Aufsichtsrats ist, dass eine qualifizierte Kontrolle
und Beratung des Vorstands durch den Aufsichtsrat sichergestellt ist. Die fur eine er-
folgreiche Arbeit des Aufsichtsrats erforderlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und fachli-
chen Erfahrungen sollen - dem Wesen des Aufsichtsrats als Kollegialorgan entspre-
chend - durch die Gesamtheit der Mitglieder des Aufsichtsrats abgebildet werden.

Als Kompetenzen sollen Aufsichtsratsmitglieder insbesondere Uber Integritét und
ethisches Handeln, Personlichkeit, Sozialkompetenz, Leistungsbereitschaft und die
Offenheit fir innovatives Denken und neue Ideen verfligen. Darlber hinaus hat jedes
Aufsichtsratsmitglied darauf zu achten, dass ihm fur die Wahrnehmung des Aufsichts-
ratsmandats ausreichend Zeit zur Verfligung steht, so dass es das Mandat mit der
gebotenen Intensitét und Sorgfalt wahrnehmen kann. Bei Ubernahme weiterer Man-
date achten die Aufsichtsratsmitglieder darauf, dass die gesetzlichen Mandatsbe-
schrénkungen und die Empfehlungen des DCGK eingehalten werden.
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FUr die Zusammensetzung des Aufsichtsrats als Gesamtgremium werden neben un-
terschiedlichen, sich gegenseitig ergéinzenden fachlichen Profilen, die folgenden be-
sonderen Kompetenzbereiche als wesentlich erachtet, in denen jeweils mindestens ein
Aufsichtsratsmitglied als versierter Ansprechpartner zur Verfigung stehen soll:



Kompetenzbereich

Erfordert Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich

Energiewirtschaft

erneuerbare Stromerzeugung

konventionelle Stromerzeugung

Energiehandel

Strategie

Entwicklung, Bewertung und Umsetzung von Unternehmens-
strategien

M&A-Erfahrung

Nachhaltigkeit

nachhaltiger Unternehmensfihrung insbesondere in den fir
RWE festgelegten ESG-Schwerpunktthemen:

e  Environmental: Klimawandel, Innovation, Biodiversitét
& Rekultivierung, Kreislaufwirtschaft

e  Social: soziale Verantwortung, Diversitdt, Gleichheit & In-
klusion, Arbeitsschutz & Gesundheit

Systemen und dem Berichtswesen, einschlieRlich der Nach-
haltigkeitsberichterstattung

Finanzexperte Rechnungslegung: durch eine eigene Tatigkeit
auf diesem Gebiet erworbene besondere Kenntnisse und Er-
fahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrund-
sétzen und interner Kontroll- und Risikomanagement-
systeme, einschlieflich Umgang mit Compliance-Vorfallen,
Erfahrung mit Compliance Management Systemen und dem
Berichtswesen, einschlieRlich der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung

Finanzexperte Abschlussprufung: durch eine eigene Tatigkeit
auf diesem Gebiet (nicht zwingend als ausgebildeter Wirt-
schaftsprufer) erworbene besondere Kenntnisse und Erfah-
rungen in der Abschlussprufung, einschlieplich der Prifung
der Nachhaltigkeitsberichterstattung

e  Governance & Economics: Nachhaltige Finanzierung,
Compliance & Ethik

Nachhaltigkeitsberichterstattung aktuell nach §§ 289c,
315c HGB und zukinftig nach der ins nationale Recht umge-
setzten CSRD

Neue Technologien

neuer Energien z. B. Power-to-X, Wasserstoff und sonstiger
alternativer Energiequellen

HR-Expertise

Mitbestimmung

Erfahrung in speziellen Bereichen (z. B. Talent Management,
Leadership Development, Nachfolgeplanung, (Vorstands-)
Vergutung, Beschdaftigungsbedingungen, Restrukturierung,
Personalentwicklung, Arbeitsbedingungen, Arbeitsbeziehun-
gen, Fuhrungsmodelle)

Digitalisierung

Digitale Transformation

Cyber Security

Fuhrungserfahrung

Fuhrung eines (globalen) innovativen Konzerns

FUhrung einer globalen Geschdéftseinheit

FUhrung einer groen Organisation (z. B. Gewerkschaft)

Internationale Erfahrung

Langjahrige FUhrungs- oder operative Erfahrung in Unter-
nehmen mit Tatigkeitsschwerpunkten in fir RWE wichtigen
Wachstumsmarkten

Vertrautheit mit dem
offentlichen Sektor

Public Sektor-Kompetenz, insbesondere auf politscher Ebene
(soweit fur den Energiesektor relevant):

e auf kommunaler Ebene

e auf L&dnderebene

e auf Bundesebene

e der EU-Ebene (in Bezug auf andere Lander, die fur die
geschaftliche Entwicklung von RWE von besonderer Be-
deutung sind)

Rechnungslegung/
Abschlusspriifung

Rechnungslegung und Abschlusspriafung, Anwendung von
Rechnungslegungsgrundsdtzen und interner Kontroll- und Ri-
sikomanagementsysteme, einschlieflich Umgang mit Com-
pliance-Vorfallen, Erfahrung mit Compliance Management
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Damit eine unabhdngige Uberwachung und Beratung des Vorstands gewdhrleistet
sind, soll dem Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite eine angemessene Anzahl unabhdn-
giger Mitglieder angehdéren. Nach Einschatzung der Anteilseignerseite des Aufsichts-
rats ist diese Anforderung erfUllt, wenn dem Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite min-
destens sechs unabhdngige Mitglieder angehéren. Der Aufsichtsrat bewertet die Un-
abhdangigkeit anhand der Kriterien des DCGK. Dem Gremium sollen ferner nicht mehr
als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands angehdren. Personen, die eine Organ-
funktion oder Beratungsaufgabe bei wesentlichen Wettbewerbern von RWE ausiben,
sollen dem Aufsichtsrat nicht angehdren. Alle Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat
der RWE AG erfullen diese Kriterien uneingeschrdnkt.

Die Zugehorigkeit zum Aufsichtsrat soll in der Regel einen Zeitraum von zwolf Jahren
nicht Uberschreiten. Dartber hinaus soll grundsdétzlich auch die Regelaltersgrenze von
72 Jahren eingehalten werden. Der Aufsichtsrat beachtet die maximale Zugehérig-
keitsdauer und die Regelaltersgrenze grundsatzlich bei seinen Wahlvorschlégen an
die Hauptversammlung. Soweit es zur Sicherung von Erfahrungen in der Aufsichts-
ratsarbeit bei RWE oder zur Erflllung anderer Ziele im Hinblick auf die Zusammenset-
zung des Aufsichtsrats erforderlich ist, kdnnen auch Kandidaten nominiert werden, die
die Regelzugehdrigkeitsdauer Uberschreiten. Fur die Wahlbarkeit der Arbeitnehmer-
vertreter hat diese Zielsetzung keine rechtlichen Auswirkungen. Derzeit Uberschreitet
keines der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder die Zugehdrigkeitsdauer von zwolf
Jahren.

Die unterschiedlichen Berufs- und Bildungshintergriinde (u. a. Wirtschaftswissenschaf-
ten, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Informatik, kaufménnische und
technische Ausbildungsberufe) der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder belegen die
Diversitat des Gremiums. Der Aufsichtsrat verfugt insgesamt Uber die erforderlichen
Fahigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen, um seine Aufgaben ordnungsgemap wahr-
nehmen zu kénnen.

Monika Kircher, Vorsitzende des Prifungsausschusses, und Hans Blnting erfullen die
Anforderungen des besonderen Sachverstands auf den Gebieten Rechnungslegung
und Abschlussprufung. Die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Erfahrungen in
der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsétzen und internen Kontroll- und Risi-
komanagementsystemen sowie in der Abschlussprifung bringen Frau Kircher und
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Herr Bunting dank ihrer Ausbildung und ihres beruflichen Werdegangs mit. Durch Gre-
mientdtigkeiten und Weiterbildungsmafnahmen haben sie ihre Kenntnisse und Erfah-
rungen kontinuierlich vertieft.

Frau Kircher schloss ihr Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuni-
versitat Wien ab. Von 1991 bis 2001 war sie stellvertretende Blurgermeisterin der
Stadt Villach und unter anderem fur die Bereiche Finanzen und Wirtschaft zustandig.
Anschliefend war sie Uber ein Jahrzehnt im Vorstand der Infineon Technologies Aus-
tria AG tatig, darunter als Finanzvorstdndin und Vorsitzende des Vorstands. Seit

1. April 2019 ist sie Mitglied des Prifungsausschusses des Aufsichtsrats der RWE AG
und seit 15. Marz 2023 dessen Vorsitzende.

Herr BUnting ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Er absolvierte sein Studium
an der Ruhr-Universitdt Bochum. Von 1995 bis 2019 war er fur den RWE-Konzern in
verschiedenen Leitungsfunktionen u. a.in den Bereichen Finanzen, Risikomanage-
ment und -controlling tatig. Zuletzt Gbernahm er bei der innogy SE das Vorstandsress-
ort fUr erneuerbare Energien. Herr Bunting verflgt Gber mehr als zehn Jahre Erfah-
rung als Geschdaftsfuhrer und Vorstandsmitglied. Seit 2020 ist er als selbsténdiger
Unternehmensberater tatig. Dem Aufsichtsrat gehoért Herr Bunting seit 28. April 2021
an. Seit 3. Mai 2024 ist er Mitglied des Prifungsausschusses.

Frau Kircher und Herr Blnting verfigen aufgrund ihrer langjahrigen Berufserfahrung
und ihrer Mandatstdtigkeit auch Gber umfangreiche Expertise auf dem Gebiet der
Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren jeweiliger Prifung. Im Rahmen ihrer Ta-
tigkeit tauschen sie sich dazu fortlaufend mit dem Abschlussprufer aus.

Neben dem Kompetenz- und Anforderungsprofil enthdlt auch die Geschéftsordnung
des Aufsichtsrats Vorgaben zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Die nachste-
hende Qualifikationsmatrix gibt einen Uberblick, wie das aktuelle Kompetenz- und An-
forderungsprofil des Aufsichtsrats bei RWE umgesetzt wird. Der Aufsichtsrat erfullt
nach eigener Einschétzung in seiner derzeitigen Zusammensetzung die Anforderun-
gen des Kompetenzprofils vollstandig.



V. Qualifikationsmatrix gemaf der Empfehlung C.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Dr.Brandt (V) Sikorski(stV) Dr. Appel Bochinsky Bossemeyer Dr.Biinting Diirbaum Gerbaulet Mag. Dr. h.c. Kufen
Kircher
Mitgliedschaft Mitglied seit 2013 2014 2024 2018 2016 2021 2019 2017 2016 2021
gewdhlt bis 2025 2026 2027 2026 2026 2025 2026 2027 2025 2025
Persénliche Unabhdangigkeit* v v v v v v
Eignung Kein Overboarding v v v v v v v v v v
Geburtsjahr 1954 1961 1961 1967 1965 1964 1987 1968 1957 1973
Diversitdit Geschlecht mannlich mannlich madnnlich mannlich weiblich madnnlich madnnlich  weiblich weiblich madnnlich
Staatsangehorigkeit Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Osterreichisch  Deutsch
Energiewirtschaft v v v v v v v
Strategie v v v v v v v v
Nachhaltigkeit v v v v v v v v v
Neue Technologien v v v v
Digitalisierung v v v v v v
Kompetenzen Fuhrungserfahrung v v v v v v v
Internationale Erfahrung v v v v
Aoechusratng " g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
HR-Expertise v v v v v v v v v v
Vertrautheit mit dem v v v v v v v v

offentlichen Sektor

V' Kriterium erfullt. Ein Hakchen bedeutet zumindest ,Gute Kenntnisse® und damit die Féhigkeit, auf Basis bereits vorhandener Qualifikationen, den im Rahmen der Tatigkeit als Aufsichtsratsmitglied (zum
Beispiel einer langjdhrigen Tatigkeit im Prifungsausschuss) erworbenen Kenntnissen und Erfahrungen, oder den von sémtlichen Aufsichtsratsmitgliedern regelmapig wahrgenommenen Fortbildungsmaf-
nahmen, die einschlégigen Sachverhalte gut nachvollziehen und informierte Entscheidungen treffen zu kénnen.

*Unabhdngigkeit im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex, basierend auf der Einschatzung der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat. Die Unabhdngigkeitsempfehlungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex beziehen sich im Ubrigen nur auf die Anteilseignerseite; Angaben zur Unabhdéngigkeit in Bezug auf die Arbeitnehmervertreter ertibrigen sich daher.

14



Limbeck,van Louis Paasch Prof. Rocholl, Schumacher Stars Valentin Dr.Wagner Weckes Westphal

PhD
Mitgliedschaft Mitglied seit 2021 2016 2021 2024 2021 2021 2021 2021 2016 2024
gewdhlt bis 2026 2026 2026 2027 2026 2025 2025 2026 2026 2027
Persénliche Unabhdngigkeit* v v v v
Eignung Kein Overboarding v v v v v v v v v v
Geburtsjahr 1965 1967 1974 1973 1970 1967 1967 1967 1975 1967
Diversitat Geschlecht mdnnlich mdnnlich weiblich mannlich mannlich weiblich weiblich mannlich weiblich mannlich
Staatsangehorigkeit Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Ddnisch Deutsch Deutsch Deutsch
Energiewirtschaft v v v v v v v v
Strategie v v v v v v v v v
Nachhaltigkeit v v v v v v v v v
Neue Technologien v v
Digitalisierung v v
Kompetenzen
Fuhrungserfahrung v v v v v v v
Internationale Erfahrung v/ v
Rechnungslegung / v v v v v , P
Abschlussprifung
HR-Expertise v v v v v v v v v v
Vertrautheit mit dem v v v v P S, S,

offentlichen Sektor

V' Kriterium erfullt. Ein Hakchen bedeutet zumindest ,,Gute Kenntnisse und damit die Fahigkeit, auf Basis bereits vorhandener Qualifikationen, den im Rahmen der Tatigkeit als Aufsichtsratsmitglied (zum
Beispiel einer langjdhrigen Tatigkeit im Prafungsausschuss) erworbenen Kenntnissen und Erfahrungen, oder den von sémtlichen Aufsichtsratsmitgliedern regelmdapRig wahrgenommenen FortbildungsmapR-
nahmen, die einschlégigen Sachverhalte gut nachvollziehen und informierte Entscheidungen treffen zu kénnen.

*Unabhdéngigkeit im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex, basierend auf der Einschétzung der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat. Die Unabhéngigkeitsempfehlungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex beziehen sich im Ubrigen nur auf die Anteilseignerseite; Angaben zur Unabhdngigkeit in Bezug auf die Arbeitnehmervertreter ertbrigen sich daher.
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VI. Berichterstattung und Abschlusspriifung

RWE erstellt neben dem Jahresabschluss auch einen Halbjahresabschluss nach § 115
Wertpapierhandelsgesetz sowie Quartalsmitteilungen nach § 53 Boérsenordnung der
Frankfurter Wertpapierborse. Der fir die Dividendenzahlung maRgebliche Einzelab-
schluss von RWE wird nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Beim Konzernab-
schluss kommen die International Financial Reporting Standards (IFRS) zur Anwen-
dung. Neben den Jahres- und Halbjahresabschlissen veréffentlicht RWE auch Lage-
berichte gemdR § 289 HGB, in denen der Geschdftsverlauf und die Lage des Unter-
nehmens dargestellt sind.

Der Prufungsausschuss des Aufsichtsrats Gberwacht die Abschlussprifung und deren
Qualitat. Er achtet auf die Unabhdangigkeit des Abschlussprifers sowie auf den Um-
fang und die Grenzen der vom Abschlussprifer zusatzlich erbrachten Leistungen.
DarUber hinaus bereitet er den Vorschlag des Aufsichtsrats an die Hauptversamm-
lung zur Wahl des Abschlussprufers vor und gibt eine Empfehlung dazu ab. Dem Pri-
fungsausschuss obliegt es auch, den Prifungsauftrag zu erteilen, ergéinzende Pri-
fungsschwerpunkte festzulegen und eine Honorarvereinbarung mit dem Abschluss-
prifer zu treffen. Er erértert mit dem Abschlussprufer die Einschétzung des Prifungs-
risikos, die Prifungsstrategie, die Prifungsplanung und die Prifungsergebnisse. Wah-
rend der Prifung steht der Vorsitzende des Prifungsausschusses in stéindigem Kon-
takt mit dem Abschlussprifer, tauscht sich mit ihm Gber Inhalte der Abschlussprifung
aus und informiert den Prifungsausschuss dartiber. Der Prifungsausschuss berdt re-
gelmapig mit dem Abschlussprufer - auch in Abwesenheit des Vorstands.

Mit dem Abschlussprifer ist vereinbart, dass er dem Prifungsausschuss und dem
Aufsichtsrat Uber alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse berichtet, von
denen er bei der Abschlussprufung Kenntnis erlangt. Auferdem hat er den Prifungs-
ausschuss und den Aufsichtsrat zu informieren und im Prifungsbericht zu vermerken,
wenn er Tatsachen feststellt, die im Widerspruch zur Entsprechenserklarung des Un-
ternehmens stehen.

Die RWE-Hauptversammlung vom 3. Mai 2024 hat auf Vorschlag des Aufsichtsrats
die Deloitte GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft (Deloitte), Minchen, Zweignie-
derlassung Dusseldorf zum Abschlussprifer fur das Geschaftsjahr 2024 bestellt. Fur
die etwaige priferische Durchsicht eines Zwischenabschlusses und Lageberichts flr
das erste Quartal 2024 wurde Deloitte bereits von der Hauptversammlung vom

4. Mai 2023 gewdhlt. Unsere im abgelaufenen Geschaftsjahr geleisteten Honorare
an Deloitte stellen wir im Geschaftsbericht 2024 dar. Weniger als 30 % entfielen auf
nicht-prifungsnahe Beratungen und Dienstleistungen.

Im Nachhaltigkeitsbericht informiert RWE Uber wesentliche Umwelt- und Sozialbe-
lange. Wir sehen uns der Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards in unserer
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Beschaffungskette, dem umweltschonenden Umgang mit Ressourcen in unseren
operativen Tatigkeiten und unserem gesellschaftlichen Engagement verpflichtet. Der
Konzernnachhaltigkeitsbericht ist Teil des Geschdftsberichts. Weitere Informationen
zum Thema Nachhaltigkeit bei RWE stellen wir auf unserer Internetseite bereit.

Essen, 14. Februar 2025

RWE Aktiengesellschaft

Fiir den Aufsichtsrat Fur den Vorstand

Dr. Werner Brandt Dr. Markus Krebber

Dr. Michael Mdller Katja van Doren


http://www.rwe.com/investor-relations/finanzkalendar-und-veroeffentlichungen/berichterstattung
http://www.rwe.com/verantwortung-und-nachhaltigkeit

	I.  Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß  § 161 Aktiengesetz
	II.  Unternehmensverfassung
	1. Aktionäre und Hauptversammlung
	2. Vorstand
	Mitglieder und Zusammensetzung
	Arbeitsweise des Vorstands
	Unternehmensführung
	Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat
	Aktienkäufe des Vorstands
	Vergütung der Vorstandsmitglieder
	3. Aufsichtsrat
	Mitglieder und Zusammensetzung
	Arbeitsweise des Aufsichtsrats
	Ausschüsse des Aufsichtsrats
	Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats
	Vergütung des Aufsichtsrat
	III.  Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen
	IV.  Diversitätskonzepte für Vorstand und Aufsichtsrat
	Diversitätskonzept und Nachfolgeplanung im Vorstand
	Kompetenzprofil und Diversitätskonzept im Aufsichtsrat
	V.  Qualifikationsmatrix gemäß der Empfehlung C.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
	VI.  Berichterstattung und Abschlussprüfung

